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001 Verwaltungsrecht allgemein

80/06 Bodenreform

Norm

FlVfGG §40 Abs1;

FlVfLG Tir 1996 §75 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Das Gesetz knüpft an die Erklärung nach § 75 Abs 1 Tir FlVfLG 1996 Rechtsfolgen besonderer Art, die die

Rechtsposition einer Partei des Verfahrens maßgeblich gestalten können. So hat eine solche - nur unter bestimmten

Voraussetzungen rücknehmbare - Erklärung zur Folge, im Verfahren keine stichhaltigen materiellen Gründe mehr

vorbringen zu können, die den Widerruf einer solchen Erklärung darstellen, was im Ergebnis einem Verzicht auf

Rechtsmittel gleichkommt (Hinweis E 26.1.2006, 2004/07/0172).
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